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10149 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 28. März 2019 betreffend Abkommen zur 
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Zentralamerika andererseits  

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates umfasst insbesondere folgende Maßnahmen: 
1) Schaffung eines geeigneten Rahmens für einen intensiveren politischen Dialog in allen Bereichen 

von beiderseitigem Interesse, insbesondere durch Einsetzung eines Assoziationsrats, eines 
Assoziationsausschusses und eines Parlamentarischen Assoziationsausschusses. 

2) Regelmäßige Einberufung von Zusammenkünften von Vertretern der Zivilgesellschaft der 
Europäischen Union und Zentralamerikas, einschließlich Akademiker, Wirtschafts- und 
Sozialpartner und Nichtregierungsorganisationen durch die Vertragsparteien. 

3) Schaffung der Voraussetzungen für intensivere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, unter 
anderem durch die in Titel IV (Handel und Handelsfragen – Art. 77 bis 351) vorgesehene Errichtung 
einer Freihandelszone (Art. 77), für die Leistung technischer Hilfe zur Entwicklung von Wirtschaft 
und Handel (Art. 52 bis 63) technische Hilfe und die Schaffung günstiger Voraussetzungen für einen 
Anstieg der Investitionsströme. 

4) Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Recht, Migration, Freiheit und Sicherheit, um 
die Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu stärken. 

5) Schaffung der Voraussetzungen für eine immer engere Zusammenarbeit in anderen Bereichen von 
beiderseitigem Interesse. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend.  
Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 4 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich.  
Da das vorliegende Übereinkommen Bestimmungen enthält, die in die Kompetenz sowohl der 
Europäischen Union als auch der Mitgliedstaaten fallen, handelt es sich um ein gemischtes Abkommen 
und bedarf auf EU- Seite auch der Genehmigung durch alle Mitgliedstaaten. Es soll die Vorlage von nur 
zwei von insgesamt 22 authentischen Sprachfassungen gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 3 B-VG erfolgen.  
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 9. April 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Christoph Längle, BA. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Christoph Längle, BA gewählt. 
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Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 9. April 2019 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2019 04 09 

 Christoph Längle, BA Ing. Eduard Köck 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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